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Aufgabe 1
K erhebt Klage gegen B mit folgenden Anträgen:
1. Der Beklagte wird verurteilt, die von ihm innegehaltene Wohnung zu räumen und an den Kläger herauszugeben.
2. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 5.000,00 EUR rückständige Mieten nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
3. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger außergerichtlich entstandene Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.200,00 EUR zu erstatten.
Mietvertraglich wurde zwischen den Parteien eine Netto-Kaltmiete von 800,00 EUR vereinbart. Weiterhin zahlt der Beklagte pauschal 300,00 EUR Nebenkosten, welche nicht gesondert abgerechnet werden. Der Beklagte bewohnt die streitgegenständliche Wohnung seit 12 Jahren.
a) Berechnen Sie den Streitwert des Verfahrens nach Eingang der Klage. (§)
b) Fertigen Sie Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr.
c) Was hat der Kostenbeamte zu veranlassen, wenn auch nach Ablauf von 6 Monaten die zu a) erforderten Kosten nicht gezahlt worden sind? (§)

Aufgabe 2
Harry Kluge verklagt Bernd Schötter auf Zahlung von 300,00 EUR. Die Klageschrift geht am 03.04.2021 bei Gericht ein. Nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen und Zustellung der Klageschrift an den Beklagten erweitert der Kläger seine Klage mit folgendem Antrag:
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 810,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 10% seit dem 01.03.2020 zu zahlen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung für die Vorauszahlung der Verfahrensgebühr nach Eingang der Klage
b) Erläutern Sie den Begriff der Fälligkeit und geben Sie an, wann nach vorliegendem Sachverhalt die Verfahrensgebühr fällig geworden ist. (§)
c) Fertigen Sie Kostenrechnung nach Eingang der Klageerweiterung und geben Sie insbesondere an, wie die Kosten vom Kostenschuldner zu erfordern sind (Sollstellung/Kostennachricht).

Aufgabe 3
K verklagt B auf Zahlung von 20.000,00 EUR Schmerzensgeld. Im Termin zur mündlichen Verhandlung erhebt B gegen K Widerklage auf Herausgabe eines antiken Bilderrahmens. Den Wert der Widerklage setzt das Gericht auf 8.000,00 EUR fest. K nimmt daraufhin seine Klage in Höhe von 12.000,00 EUR zurück.
Sodann erweitert der Beklagte seine Widerklage um einen Zahlungsantrag von weiteren 2.000,00 EUR (Forderung aus Kaufvertrag).
a) Fertigen Sie Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr
b) Fertigen Sie Kostenrechnung nach Eingang der Widerklage. Berechnen Sie auch die maximale Antragstellerhaftung der Parteien.
c) Fertigen Sie Kostenrechnung nach Eingang der Widerklageerweiterung. Berechnen Sie auch die maximale Antragstellerhaftung der Parteien.


Aufgabe 4

Peter Heintze verklagt Clara Schumann auf Herausgabe eines Flügels der Marke Steinway & Sons. Das Gericht setzt den Wert der Klage auf 23.000,00 EUR fest. Nach Zahlung der Verfahrensgebühr und Zustellung der Klageschrift an die Beklagte erscheint die Beklagte persönlich bei Ihnen auf der Geschäftsstelle und äußert ihren Unmut betreffend der „völlig überzogenen“ Klage des Herrn Heintze. Weiterhin möchte die Beklagte eine weitere Kopie der Klageschrift (120 Seiten) für ihre Unterlagen überreicht bekommen.
Nach Schluss der mündlichen Verhandlung wird die Klage durch Urteil vollständig abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens werden dem Kläger auferlegt.

a) Fertigen Sie Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr nach Eingang der Klage
b) Welche Kosten entstehen für den Antrag der Beklagten (Anfertigung von 120 Seiten Kopien aus der Akte). Berechnen Sie deren Höhe. 
c) Wann werden die zu b) berechneten Kosten fällig (§)
d) Nennen Sie alle Kostenschuldner der zu b) berechneten Kosten (§)

Aufgabe 5
Britta Hartig verklagt Matze Uhrig auf Zahlung von 540.000,00 EUR. Nach Zahlung der Verfahrensgebühr und Zustellung der Klageschrift werden die Parteien zum frühen ersten Termin (Güteverhandlung) geladen.
Nach Scheitern der Güteverhandlung soll über eine Behauptung des Beklagten Beweis durch Vernehmung der Zeugin Gerda Rosenfeld erhoben werden. Die Ladung der Zeugin Rosenfeld wird davon abhängig gemacht, dass der Beklagte einen Vorschuss über 300,00 EUR zahlt. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung weist das Gericht die Klage der Klägerin auf deren Kosten vollumfänglich ab.
Die Zeugin wird antragsgemäß in Höhe von 280,00 EUR aus der Landeskasse nach den Richtlinien des JVEG entschädigt. Im Verfahren wurden 23 Zustellungen mittels Empfangsbekenntnis und 12 Zustellungen mit Zustellurkunde vorgenommen.
a) Fertigen Sie Kostenrechnung für die Vorauszahlung der Verfahrensgebühr.
b) Welche Auslagen sind entstanden? Geben Sie die Auslagenhöhe an.
c) Wann wurden die zu b) bezeichneten Auslagen fällig (§)
d) Nennen Sie den bzw. die Kostenschuldner für die Auslagen (§)
e) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Instanz (Gebühren + Auslagen unter Berücksichtigung geleisteter Zahlung/en)
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